
0.6

B. Festsetzung durch Planzeichen

 max. zulässige Grundflächenzahl, hier: 0,6

WH max

U+III

2.   Maß der baulichen Nutzung  ( §9 Abs. 1 Nr.1 BauGB )

 max. zulässige Zahl der Vollgeschosse,
           hier Untergeschoss und 3 Vollgeschosse
 max. zulässige Gesamtwandhöhe (bezogen auf das Urgelände)

11.0m hier: 11.0m

 abweichende Bauweise

3. Bauweise  und überbaubare  Grundstücksflächen ( §9 Abs.1 Nr.2 BauGB ), Abstandsflächen

a

E

 Baugrenze UG - OG2

Baugebietstyp
 Gebietsname

max. zulässige
Grundflächenzahl

max. zulässige
(Voll-)Geschosse

Bauweise

max. zulässige
Wandhöhen

zul. Dachform (Hauptdach)
zul. Dachneigung

 nur Einzelhaus zulässig

4. Zulässige Hausform ( §9 Abs.1 Nr.6 BauGB )

BEBAUUNGSPLAN und GRÜNORDNUNGSPLAN
      " MI Ortsmitte "

GEMEINDE: Hutthurm
LANDKREIS: Passau
REGIERUNGSBEZIRK: NIEDERBAYERN

Verfahrensvermerke

1.  Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 08. 04. 2021 die Aufstellung des Bebauungsplans
     beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am  14.07. 2021 ortsüblich bekannt gemacht.

2.  Der Marktrat hat in seiner Sitzung am 08.04. 2022 den Entwurf in der Fassung vom 27.06. 2022
     gebilligt und die Verwaltung beauftragt, das Auslegungsverfahren nach § 13a BauGB
     im beschleunigten Verfahren durchzuführen.

3.  Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung
     für den Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom 27.06. 2022 in der Zeit
     vom 22.07. 2022 bis 22.08. 2022 stattgefunden.

4.  Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.06.  2022 wurden die Behörden
     und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
     vom 22.07. 2022 bis 22.08. 2022 beteiligt.

5.  Am 21.3. 2024 fasste der Marktrat den Beschluss zur erneuten Auslegung des Bebauungsplanes.

6.  Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 4.3.2024 wurde mit der
     Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 20.6. 2024 bis 12.07. 2024
     erneut öffentlich ausgelegt.

7.  Den betroffenen Behörden bzw. Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4a Abs. 3 BauGB
     erneut Gelegenheit zur Stellungnahme vom 20.6. 2024 bis 12.7. 2024 gegeben.
     Die Bekanntmachung dieser Auslegung erfolgte am 20.6. 2024.

11. Die Marktgemeinde Hutthurm hat mit Beschluss des Gemeinderates vom . . . . . . den
      Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 14.01. 2026 als Satzung
      beschlossen.

     Markt Hutthurm

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     1.Bürgermeister

     Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am . . . . . . . . .
     gemäß  § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
     Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

     Markt Hutthurm
                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                            1. Bürgermeister

MASSTAB
1/500

N

Entwurf

Endfassung

1.   Art der baulichen Nutzung   ( §9 Abs. 1 Nr.1 BauGB )

Mischgebiet nach  § 6 BauNVOMI

§ 1 Bestandteile
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan besteht aus der Planzeichnung, den Festsetzungen durch
Planzeichen und den Festsetzungen durch Text in der Fassung vom 12.08. 2025.
Hinweise und Begründung sind beigefügt.

§ 2 Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplanes ergibt sich aus der Planzeichnung.

§ 4 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB )

C. Festsetzung durch Text

( 2 ) max. zulässige Geschosse und max. zulässige Wandhöhen

§ 5 Bauweise und Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)

(1) Es gilt eine abweichende Bauweise: Wie offene Bauweise, jedoch wird für die Untergeschosse (UG) eine
           abweichende Bauweise dergestalt festgesetzt, dass die (Unter-) Geschosse mit einem Grenzabstand von
           mindestens 3m errichtet werden müssen, aber länger als 50m sein dürfen.

(2)      Bei Tiefgaragen (Untergeschoss) ist ein reduzierter Grenzabstand d.h. eine Tiefe der Abstandsfläche
          nach Süden hin von 2m zulässig.
          Die Aussenwände oberhalb des natürlichen Gelände sind soweit als möglich anzuböschen und zu begrünen.

(3)      Untergeordnete Gebäudeteile - hier Erker bzw. Balkone - dürfen außerhalb der Baugrenze
          bis zu einer Bautiefe von max. 1.25m gemäß Planeintrag (Lmax. 26.0m) errichtet werden.

§ 6 Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

(1) Offene Stellplätze sind nur innerhalb der Baufelder bzw. in den gekennzeichneten Flächen
           zulässig. Die Stellplätze im Norden sind in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen
 (Kiesdecke, Schotterrasen, Rasenfugenpflaster, Dränpflaster )

(2)       Bei den Zufahrten zu den Stellplätzen sind Asphaltbeläge oder Pflasterbeläge (Betonstein o.Granit) zulässig.

(3) Garagen sind nur als Tiefgaragen (im UG) innerhalb der entspr. Baugrenzen zulässig.

          Gemessen wird von der vorhandenen Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Außenwand
          mit der Dachhaut  bzw. der Oberkante der Wand. Bei Giebelflächen gilt der seitliche Traufpunkt.

 1. westliches Baufeld (MI 1): max. 3 Vollgeschosse (E+II), max. Wandhöhe bergseits 11.0 m, talseits 13.0m

(1) Dachform und Dachneigung  
 Hauptdächer: Zulässig sind Satteldächer (SD)  mit 12° - 19°.
          Zulässiges Deckungsmaterial: Im MI 1 > Ziegeldeckung - naturrot
                                                            Im MI 2 > Ziegeldeckung - naturrot oder Blechdeckung
                                                                                                                            - hellgrau,nicht glänzend
          Nebendächer / Vordächer: Zulässig sind Flachdächer (Foliendeckung) oder
                                                                             flachgeneigte Pultdächer (3° - 7°) mit Blechdeckung o. begrünt
(2)      Solarflächen / Photovoltaik
          Solarflächen sind auf den Hauptdächern - in bzw. auf der Dachfläche liegend d.h. nicht aufgeständert -
          zulässig. Die Solarflächen sind nur in Rechteckformaten ohne Vor -u. Rücksprünge zulässig.
          Die Errichtung e. Photovoltaikanlage auf dem Dach wird begrüßt und empfohlen (siehe Art. 44a BayBO).

§ 7     Dachgestaltung ( §9 Abs. 4 BauGB)

(3) Dachaufbauten
 Dachgauben und Quergiebel bzw. Zwerchgiebel sind nicht zulässig.

 (5) Dachflächenfenster sind bis zu einer Größe von 1,5 m² zulässig.
 Randabstand zum Ortgang mind. 3m, max. 4 Stück pro Dachseite
 

(4) Dacheinschnitte sind nicht zulässig.

§ 8 Farb- und Fassadengestaltung ( § 9 Abs.4 BauGB )

(2) Anstriche in sehr grellen Farbtönen sind nicht zulässig.
(3) Zugunsten eines ruhigen Erscheinungsbildes des Baukörpers ist die Vielfalt der verwendeten
 Materialien zu beschränken.
(4)       Holzfassaden, naturbelassen oder mit gedeckten Farbanstrichen sind zulässig.

§ 9 Höhenlage der Gebäude

 
Das Gebäude ist so in das Gelände einzufügen, dass die Gebäudezugänge möglichst barrierefrei
erreichbar sind.
Der vorhandene und der geplante Geländeverlauf ist im Eingabeplan einzutragen.
Die Höhenlage des Gebäudes ist auf die max. zulässigen Wandhöhen abzustimmen.
Die Oberkante Fussboden UG wird auf 452.55 Ü.N.N. +- 0.5m festgesetzt.
Die Oberkante Fussboden EG wird auf 455.88 ü:N.N. +- 0.5m festgesetzt.

§ 10 Geländegestaltung

Das natürliche Gelände ist möglichst zu belassen bzw. in geplante Bauvorhaben zu integrieren.
Abgrabungen und Aufschüttungen sind zu minimieren, max. 2.5 m gegenüber dem Urgelände.
 

(1) Es sind einfarbige matte Anstriche in weiß oder gedeckten Farben (Erdtöne) zu verwenden.

§ 11 Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs.4 BauGB)

 (1) Zulässige Beläge für Verkehrsflächen
 - Asphaltbelag - Pflasterbelag (Granit, Betonpflaster, Dränpflaster)

§12 Grünordnung

(1) Private Freiflächen, soweit sie nicht bebaut bzw. versiegelt sind, sind einzugrünen.

(2) Private Grünflächen

Auf dem Baugrundstück sind gemäß Planeintrag heimische, standortgemäße Laubbäume nach
Artenliste 1 zu pflanzen.
Nadelbäume, insbesondere Serbische Fichten, Blaufichten, Tannen und Thuja sind als Bepflanzungs-
elemente auf den Privatgrundstücken nicht zugelassen, ebenso sind Schottergärten nicht zulässig.

(3) Gehölzpflanzungen

Auf den Grundstücksrändern sind Hecken als Blütensträucher aus autochthonem Pflanzenmaterial
gem. Artenliste 2 zu pflanzen und durch entsprechenden Pflege- und Verjüngungsschnitte zu pflegen.
Mindesbreite für der Strauchbepflanzung im Süden beträgt 1m.

Artenliste 1

Bäume: H.3xv.mDb., STU 20 - 25 cm
Aeskulus hippokastanum  - Gemeine
                                            Rosskastanie
Acer campestre - Feldahorn
Acer platanoides - Spitzahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Prunus avium - Vogelkirsche
Pyrus communis - Holzbirne
Quercus robur - Stieleiche

Artenliste 2

Heister 2xv.mB., 150 - 175 cm,
autochthones Pflanzenmaterial
Acer campestre -Feldahorn
Crataegus monogyna -Eingriffliger Weißdorn
Prunus avium -Vogelkirsche
Pyrus communis -Wildbirne
Sorbus aucuparia -Vogelbeere

Pflege der Pflanzung

Die festgesetzte Bepflanzung ist zu pflegen und zu erhalten.Bei Ausfall von Pflanzungen ist
entsprechend den grünordnerischen Festsetzungen in der o.g. Pflanzqualität nachzupflanzen.
Die Pflanzungen haben spätestens im Jahr nach der Fertigstellung der Gebäude zu erfolgen.

§ 14 Abwasser

(1)

Der Erschließungsträger hat notwendige  bau- und wasserrechtliche sowie sonstige Genehmigungen bzw.
Zustimmung vor Baubeginn einzuholen und die Genehmigungsbescheide der Gemeinde vorzulegen,
herzustellen und die Kosten hierfür zu übernehmen. Nach § 55 Abs.2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist
Niederschlages-/Regenwasser dort abzuleiten, wo es anfällt. Die betrifft u.a. auch die Rückhaltung von
Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstück z.B. mittels Regenrückhalteteich, Sickerrigolen,
Zisternen usw., sofern die öffentliche Regenwasser-/ Mischwasserkanalisation eine erhöhte Aufnahme
durch die geplante Flächenversiegelung, nicht aufnehmen kann. Zudem besteht nach § 4 Abs. 3
Entwässerungssatzung (EWS) des Marktes Hutthurm für den Erschließungsträger kein Recht auf
bedingungslose Einleitung von Niederschlagswasser in die öffl. Kanalisation. Die Einleitungsmenge richtet
sich nach Arbeitsblatt DWA-A 117 für rechnerisch erforderliche Rückhaltevolumen für n=0.2 und Qd=2l/sec.

§13 Freiflächengestaltungsplan

Jedem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan mit Bepflanzungs- und Ma-
terialangaben, die aus den grünordnerischen Festsetzungen entwickelt wurden, beizugeben oder
in die Planzeichnung zu integrieren.Der Freiflächengestaltungsplan ist Teil der Genehmigungsplanung.

(2)

(4) Stellplatzschlüssel: Es gilt der Stellplatzschlüssel gemäß GaStellV
                                           bzw. der Stellplatzsatzung des Marktes Hutthurm.

( 1 ) GRZmax: 0.6 (bezogen auf das gesamte Baugrundstück MI1 u. MI2)

94152 Neuhaus am Inn
Telefon
08503 / 910 901 - 0

info@wenzl-architekten.de

web
www.wenzl-architekten.de
e-mail

Kalvarienberg 2
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bestehende Grundstücksgrenze

Hauptfirstrichtung

vorhandene Gebäude Gebäudeabbruch

Flurnummer

5. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie
           für öffentliche Verkehrsflächen

 

öffentlich gewidmete
           Verkehrsfläche, hier Fußweg

 private Verkehrsfläche

Grundstückszufahrt bzw. Zufahrt TG / Hanggarage

8. Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

private Grünflächen

6. Private Grünflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB )

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

9. sonstige Planzeichen

vorhandene Gebäude (Hausnr.)

Fläche für private offene StellplätzeSt

Abgrenzung unterschiedlicher
Art der baulichen Nutzung
Höhenlinien

Lage im Ortsgefüge   M  1/5000Lage im Ortsgefüge   M  1/5000

private Gartenterrassen / Aussengastronomie

7. Private Freiflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB )

Sträucher zu pflanzen gem. Artenliste 2 Sträucher

Abgrenzung unterschiedlich zulässiger
Art der baulichen Nutzung, hier MI - MI´

Quercus robur - Stieleiche
Sorbus aria - Mehlbeere
Sorbus aucuparia - Vogelbeere
Tilia cordata - Winterlinde
Tilia platyphyllos - Sommerlinde
Obstbäume i.S. (STU 18 - 20 cm)

Sträucher 4 Triebe, 60 - 100 cm
Berberis vulgaris - Berberitze
Cornus sanguinea - Hartriegel
Corylus avellana - Hasel
Frangula alnus - Faulbaum
Ligustrum vulgare - Liguster
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Prunus padus - Traubenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Rubus idaeus - Himbeere
Rosa arvensis - Feldrose
Rosa canina - Hundsrose
Rosa gallica - Apothekerrose
Salix viminalis - Flechtweide
Sambucus nigra - Holunder
Viburnum opulus - Schneeball

1. Bodendenkmäler
Etwaige Bodenfunde, die bei Erdarbeiten zu Tage kommen, unterliegen der Meldepflicht an das Bayer. Landesamt für
Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschutzbehörde im Landratsamt gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG.
Auf die entsprechenden Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen.

Hinweise

Vorentwurf 27.06.  2022

Geländestützmauern, H<2.0m ab Urgelände

Rasenfugenpflaster oder wassergebundene Stellplatzbefestigung

 2. östliches Baufeld (MI 2): max. 3 Vollgeschosse (U+II), max. Wandhöhe bergseits 10.0m, talseits 11.0m

A. Planzeichen    M1-500

Nutzungschablone

§ 16 Werbeanlagen
Werbeanlagen bis zu 1m² sind genehmigungsfrei. Größere Werbeanlagen und vor allem freistehende
Werbeanlagen sind mit der Gemeinde gestalterisch abzustimmen, zeichnerisch darzustellen und bedürfen
einer Genehmigung. Werbeanlagen sind mit ihrer Oberkante unterhalb der Traufhöhe des Gebäudes bleiben.
Freistehende Werbeanlagen sind nur bis zu einer Höhe von 4 m, einer Fläche von max. 6 qm und pro Parzelle
nur je einaml zulässig. Werbeanlagen mit wechseldem, bewegtem oder laufendem Licht sowie Booster- und
Laserwerbung sind nicht zulässig.

§ 17 Der erforderliche Schallschutz und der Brandschutz ist im Rahmen der Eingabeplanung nachzuweisen.
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4.51.5
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452.5

453

453.5

450.5

Baufläche für untergeordnete Gebäudeteile ( Erker, Balkone )
ausserhalb der Baugrenzen

Anbauzone
Balkone

2. Versorgungsleitungen Bayernwerk Netz
Der Bestand, Betrieb und die Sicherheit vorh. Versorgungsleitungen darf nicht beeinträchtigt werden. Auf die Allgem.
Unfallverhütungsvorschriften BGV A3 u. C22, die VDE-Bestimmungen, die DVGW-Richtlinie GW 315 und das Merkblatt
"Zum Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen" bei Grabarbeiten wird hingewiesen. Entspr. Schutzstreifen und Bau-
bzw. Pflanzbeschränkungen sind zu beachten. Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche u. zugelassene
Einführungssysteme verwendet werden. Bau- bzw. Pflanzarbeiten sind rechtzeitig vorzulegen.

2.0m
MI 1

0.6

E+II a
WHmax

0.6

U+II
aWHmax    SD

12- 19°

EE

Haustyp

   SD
12- 19°

(1)

Erforderliche Geländestützmauern (bzw. Schallschutzwände) an der nördl. Grundstücksgrenze  nördl.
der Stellplatzflächen sind gemäß Planeintrag bis zu einer Höhe von max. 2.0m ab vorh.Gelände
(ohne Abstandsflächen) zulässig.

(2)

(4) Schottergärten sind nicht zulässig

(5) Der Mindestabstand von Gastronomiegärten / Aussengastronomie zur Grundstücksgrenze beträgt 3m.

 Fläche für TG (im UG)

Schmutzwasser ist im Trennsystem über die öffentliche Schmutzwasserkanalisation abzuleiten.
Es ist darauf zu achten, dass dies chemisch nicht verunreinigt ist.

§ 15 Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Feuerwehr

Der Markt Hutturm kann die Löschwasserversogung nur in Form der Grundversorgung im Umkreis von
300 m anhand von Hydranten sicherstellen. Der Erschließungsträger hat die erforderliche Löschwasser-
versorgung für das Erschließungsgebiet jedoch nach DVWG-Arbeitsblätter W 405 und W 331
sicherzustellen und die über die Grundversorgung hinaus benötigten Löschwassermengen auf dem eigenen
Grundstück mittels Zisterne / Speicherbecken sicherzustellen und hierfür die Kosten zu übernehmen.
Die Bestimmungen und Vorgaben des Art. 5 Abs.1 u. 2 BayBO sind zu beachten und einzuhalten.

(1)

KSP Standort für einen Kinderspielplatz

(6) Artenliste und Pflege der Pflanzungen

WH ca. 8.5m

WH ca. 8.5m

W
H

 B
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ta
nd
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a.

 8
.5

m

WH ca
. 7

.0m

WH ca
. 7

.0m

SD ca. 35° WH ca. 4.5m

WH ca. 3.0m

(2) Offenen Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu errichten.
           (Kiesdecke, Schotterrasen, Rasenfugenpflaster, Dränpflaster)

 Baugrenze UG (TG)

3. Müllabfuhr
Die Abfallbehälter werden zur Leerung an der Marktstraße bereitgestellt auf entspr. ausreichenden Aufstellflächen.

04.03.  2024

Lage im Ortsgefüge   M  1/5000Lage im Ortsgefüge   M  1/5000

MI 2MI1

(4)      Die Gebäude sind so zu positionieren, dass die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO auf dem Grundstück
          eingehalten werden können. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Abstandsflächen im Südwesten (MI1):
          Hier wird die Tiefe der Abstandsflächen auf 0.35 H (statt 0.4H) festgesetzt - Mindestabstand zur
          Grundstücksgrenze 3.0m, bei vorgelagerten Balkonen auf 0.3H - Mindestabstand zur Grundstücksgrenze 3.0m.

Planformat  765 / 594

 bei Wohn- u. Geschäftshaus

 Baugrenze EG + OG bei Wohnhaus  bei Wohnhaus

MI 2

 11.0/13.0mberg-/ talseits

 10.0/11.0mberg-/ talseits

 Festsetzung der Tiefe der Abstandsfläche (für Balkone) auf 0.3.

 Festsetzung der Tiefe der Abstandfläche (für Gebäude) auf 0.35.

vorh. Gasleitung Bayernwerk Netz GmbH

§ 3 Art der baulichen Nutzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB )

( 1 ) Die im Bebauungsplan als MI 1 bezeichneten Flächen werden als Mischgebiet nach § 6 BauNVO festgesetzt.
Zulässig sind die Nutzungen nach § 6(2) Nr. 1-5 BauNVO.
Nicht zulässig sind die Nutzungen nach § 6(2) Nr. 6-8 Gartenbaubetriebe, Tankstellen u. Vergnügungsstätten.

( 2 ) Die im Bebauungsplan als MI 2 bezeichneten Flächen werden als Mischgebiet nach § 6 BauNVO festgesetzt.
Zulässig sind hier nur Wohnnutzungen nach § 6(2) Nr. 1 BauNVO.

( 3 ) Im EG u. im OG1des westlichen Baukörpers (MI 1) sind nur Nutzungen nach §6 (2) Nr. 2-5 BauNVO zulässig.

Blendschutzhecke, zu pflanzen gem. Artenliste 2 Sträucher.

(5) Die oberirdischen Stellplätze im Norden sind so zu errichten und zu betreiben, dass sich keine unzulässige
           Lärmbelästigung für die nördl. anschließende Wohnbebauung ergibt - insbesondere nach 22 Uhr. Zusätzlich
           zu diesen grenzständigen Geländestützmauern sind Blendschutzhecken an der Grundstücksgrenze zulässig.

8.  Am ..... 2026 fasste der Marktrat den Beschluss zur erneuten Auslegung des Bebauungsplanes.

9.  Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 12.02.2026 wurde mit der
     Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..... 2026 bis ..... 2026
     erneut öffentlich ausgelegt.

10. Den betroffenen Behörden bzw. Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4a Abs. 3 BauGB
      erneut Gelegenheit zur Stellungnahme vom ..... 2026 bis ..... 2026 gegeben.
      Die Bekanntmachung dieser Auslegung erfolgte am ..... 2026.

Entwurf

1.
25

4. Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Feuerwehr
Bezüglich der Sicherstellung der Löschwasserversorgung wird auf die Beachtung der DVGW-Arbeitsblätter
W 405 und W 331 sowie auf die Ausbildung und Kennzeichnung der Flächen für die Feuerwehr gemäß den
"Richtlinien für Flächen für die Feuerwehr" in der Fassung vom Februar 2007 hingewiesen.

vorh. Gasleitung - evtl. zu verlegen

vorh. Stromleitung

evtl. zu verlegen

vorh. Stromleitung Bayernwerk Netz GmbH

12.02.  2026

FB EG  +- 0.00455.80 m ü. NN
Str. 452.3

Eingang - 3.25452.55 m ü. NN

Eingang - 3.25452.55 m ü. NN

Str. 452.1

ZufahrtsrampeGefälle ca. 15%

Zufahrt TG - 3.25452.30 m ü. NN

ca. 455.5

ca. 453.25

(Terrasse EG)
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Baufeld UG,  I  FD

FB UG  - 3.25452.55 m ü. NN

FB UG  - 3.25452.55 m ü. NN

Au
ss

en
-

ga
st

ro
no

m
ieSt

St

St

KSP

Baugrenze EG/OG

Baugrenze EG/OGBaugrenze UG/TG
Baufeld Balkone

Abbruch Bestand
abbruch bestand

abbruch bestand
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